
DER STADTRAT ELLRICH Ellrich, den  

 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.    163-14/19                      
 
Vorlage wurde ohne/ mit................. Änderungen am ............................... zum Beschluss erhoben 
 
Vorlage wurde am ......................... abgelehnt; Vorlage wurde am  ...................... zurückgezogen 
 

 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentli-
chen Hand – Übergangsregelung zur Anwendung 
des § 2 b UStG – Optionserklärung nach § 27 Ab-
satz 22 Satz 3 UStG 
 

 

2. Beschlusstext: 
 
 
 

 

Der Bürgermeister wird ermächtigt beim Finanzamt 
Mühlhausen die Optionserklärung nach § 27 Absatz 22 
Satz 3 UStG abzugeben und darin zu erklären, dass die 
Stadt Ellrich als juristische Person des öffentlichen 
Rechts  § 2 Absatz 3 UStG in der am 31. Dezember  
geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezem-
ber 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten 
Leistungen weiterhin anwendet.  

 

3. Einreicher 
 

 

Der Bürgermeister 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadtrates 
(Aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmung 
wurde die Beschlussvorlage erarbeitet?) 
 

 

ThürKO vom 28.01.2003,  zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 02.07.2016 (GVBl. S. 244)  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der 
o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. 
ergänzt werden? 

 

 

 
Keine 

 

6. a) Mit welchem Personenkreis wurde die 
 Beschlussvorlage beraten  

      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 

Finanzausschuss: 19.09.2016 
Hauptausschuss: 26.09.2016 
 

 

7. Welche absehbaren finanziellen Auswirkun-
gen hat die Beschlussvorlage? 

 

 
 
 

 

8. Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9. Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1 Ja – Stimmen: ……. 

davon anwesend: ……. Nein – Stimmen: ……. 

  Enthaltungen: ……. 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: 
-keine- 
 
Der Beschluss wurde somit angenommen/abgelehnt. 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 

 



 
 

 
 

Begründung zum Beschluss Nr.:   163-14/19 
 
 
 

Beschlusstext:   
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt beim Finanzamt Mühlhausen die Optionserklärung nach § 27 
Absatz 22 Satz 3 UStG abzugeben und darin zu erklären, dass die Stadt Ellrich als juristische 
Person des öffentlichen Rechts  § 2 Absatz 3 UStG in der am 31. Dezember  geltenden Fas-
sung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten 
Leistungen weiterhin anwendet. 
 
 

Begründung:   
 
Die Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts und damit auch der Kom-
munen wurde mit Wirkung zum 01.01.2017 völlig neu konzipiert und an europäisches Recht an-
gepasst. Der bislang maßgebliche § 2 Abs. 3 UStG wurde ersatzlos gestrichen, an seine Stelle 
tritt der neue § 2b UStG.  
 
Ob die Tätigkeiten einer juristischen Person des öffentlichen Rechts der  Umsatzsteuerpflicht 
unterliegen, hängt davon ab, ob ihr die Tätigkeiten im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen 
oder ob sie auf einer privatrechtlichen Grundlage erfolgen. Die bisherige Vorschrift des § 2 Abs. 
3 UStG knüpfte die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts im Wesentlichen daran, dass ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Sinne 
das § 4 Körperschaftssteuergesetz bzw. ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb unterhalten 
wird. Daraus folgte im Umkehrschluss, dass der Bereich der Vermögensverwaltung keine um-
satzsteuerpflichtige Betätigung darstellte. Künftig wird die auf privatrechtlicher Grundlage erfol-
gende Tätigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, und damit auch die klassi-
sche Vermögensverwaltung, grundsätzlich eine unternehmerische Betätigung, die Umsatzsteu-
erpflichten auslöst, sofern nicht besondere Steuerbefreiungsvorschriften in Frage kommen. 
 
An die Stelle des Bezugs zum ertragssteuerlichen Betrieb gewerblicher Art (BgA) tritt eine wett-
bewerbsrechtliche Betrachtung.  
 
Eine Übergangsregelung gewährt das Wahlrecht, bis Ende 2020 noch das alte Recht anzuwen-
den. Diese Erklärung, dass alte Recht anzuwenden, ist bis zum 31.12.2016 beim zuständigen 
Finanzamt abzugeben. Es handelt sich um eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist. 
 
Die Optionserklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalen-
derjahres an widerrufen werden. Nach dem Widerruf ist die Abgabe einer erneuten Optionser-
klärung ausgeschlossen. Die Optionserklärung ist für sämtliche ausgeübten Tätigkeiten einheit-
lich abzugeben. Eine Beschränkung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist nicht 
zulässig. 
 
Der Stadt Ellrich entstehen, nach derzeitigem Kenntnisstand keine finanziellen Vor- bzw. Nach-
teile aus der Abgabe der Optionserklärung.  
 
 

 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 



 



  



  



 



  



  



  



 


